
Wahlhelferschulung
Kommunalwahl 2020

Mittwoch, 11. März 2020

Briefwahlvorstand



Allgemeines zur Kommunalwahl

• Es finden die Bürgermeisterwahl, Stadtratswahl, Landratswahl und 
Kreistagswahl statt.

• Die Stadt Freystadt hat ca. 7200 Wahlberechtigte bei der Kommunalwahl 
2014.

• Die Briefwahlbeteiligung liegt im Moment bei ca. 51 %.

• Die Stadt wurde in 9 Stimmbezirke und 16 Briefwahlbezirke eingeteilt.

• Bei der Einteilung wurde darauf geachtet, dass jeder Stimmbezirk wenn 
möglich nicht mehr als 250 Stimmzettel je Wahl auszuzählen muss.

• 168 Wahlhelfer wurden durch die Stadt Freystadt berufen.



Übergabe Wahlunterlagen

• Die Wahlunterlagen werden am Wahlsonntag, 
15.03.2020 ab 15.00 Uhr in die jeweiligen 
Auszählungsräume (Mehrzweckhalle) gebracht.

• Wahlunterlagen:

Niederschrift, Wahlbriefe, Laptop´s, USB-Sticks, Stifte, 
Verzeichnis über ungültig erklärte Wahlscheine, 
Textausgaben des Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetzes und der Gemeinde- und 
Landkreiswahlordnung Beschlussaufkleber, Packmaterial 
usw.



Wahltag – 15. März 2020
Rechtsstellung Wahlvorstand

• Ehrenamtliche Tätigkeit, Pflicht zur Übernahme

• Erfrischungsgeld in Höhe von 50 € pro Person

• Unabhängigkeit (selbstständiges Wahlorgan, nicht 
weisungsgebunden, jedoch unterliegt er der Fachaufsicht nach den 
allgemeinen Bestimmungen) 

• Amtspflicht (strenge Unparteilichkeit, Verschwiegenheit, 
Wahlgeheimnis, keine politischen Abzeichen)

Beachte:

Schwerwiegende wahlrechtliche Verstöße (z. B. Wahlfälschung oder 
Verletzung des Wahlgeheimnisses) sind strafbare Handlungen!



Wahltag – 15. März 2020 
Anwesenheitspflicht und Aufgaben

Anwesenheitspflicht

• Bei der Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses:

grundsätzlich alle Mitglieder, damit 
Arbeitsgruppen gebildet werden können.

Beachte: 

Sollte die Mindestzahl unterschritten 
werden (z.B. bei plötzlicher Verhinderung 
einiger Mitglieder) (Art. 6 Abs. 2 GLKrWG), 
so muss der Briefwahlvorsteher namens der 
Gemeinde die fehlenden Personen aus den 
Reihen der (ggf. anwesenden) 
Wahlberechtigten ergänzen (§ 6 Abs. 2 Satz 
3 GLKrWO).

Aufgaben des Wahlvorstandes

• Öffentlichkeit der Auszähllung

• Handhabung der Ordnung im 
Auszählungsraum

 Interessierte Personen haben ein 
Anwesenheitsrecht

• Ermittlung und Feststellung des 
Abstimmungsergebnisses im 
Briefwahlbezirk (§ 79–88 GLKrWO);

• Beschluss über Gültigkeit von Wahlbriefen

• Beschluss über die Gültigkeit von 
Stimmzetteln (§ 81 Abs. 3; § 82 Abs. 4 
GLKrWO);

• Übermittlung des Ergebnisses an die 
Stadt Freystadt(§ 89 Abs. 1 und 4 
GLKrWO).



Wahltag – 15. März 2020 
Beschlussfähigkeit und Niederschrift

Beschlussfähigkeit des 
Briefwahlvorstands 

(§ 9 Abs. 2 GLKrWO)

Es müssen mindestens drei Mitglieder anwesend

sein, darunter jeweils:

• Briefwahlvorsteher oder seine Stellvertretung

• Schriftführer oder seine Stellvertretung

Beschlussfassung
(Art. 4 Abs. 4, Art. 17 Abs. 2 GLKrWG, § 9 Abs. 3 GLKrWO)

• Der Briefwahlvorstand verhandelt, berät und 
entscheidet öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 
Einzelner entgegenstehen.

• Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
vorsitzenden Mitglieds.

Niederschrift 
(§ 10 GLKrWO)

Für die Bürgermeisterwahl, Gemeinderatswahl
und für die Landrats- und Kreistagswahl sind
jeweils gesonderte Niederschriften zu fertigen.

Beschlüsse des Briefwahlvorstandes über die
Gültigkeit/Ungültigkeit der Stimmzettel,
Wahlbriefe und der Wahlscheine, sind der
Niederschrift beizufügen.

Die Niederschrift muss von allen anwesenden
Mitgliedern unterzeichnet werden; Verweigern
Mitglieder die Unterschrift, ist das unter Angabe
des Grundes zu vermerken.



Wahltag - 15. März 2020 – 15.00 Uhr

• Zusammentritt des Briefwahlvorstandes um 15.00 Uhr im Auszählungsraum.

• Jetzt bitte Ruhe bewahren und keine Hektik aufkommen lassen.

• Der Briefwahlvorsteher soll nun für einen geordneten Ablauf sorgen und die Aufgaben 
verteilen.

• Die Wahlbriefe sollten ungeöffnet gezählt werden.

• Bitte beachten; es könnte auch ein Wahlbrief dabei sein, in dem der Wähler nur für die 
Landkreiswahl wahlberichtigt ist. Dies ist auf dem Wahlbrief vermerkt!

• Nachdem die Summe der Wahlbriefe vorliegt kann mit dem öffnen und prüfen begonnen 
werden.

• Ein Verzeichnis über ungültige Wahlscheine wird der Wahlmappe beigefügt. 
 Bitte darauf achten, dass nur Wahlscheine (incl. Wahlbrief) nicht an der Wahl 

teilnehmen dürfen, die auf dem Postweg verloren gegangen sind.
 Wahlscheine (Briefwahlunterlagen) die wegen Wegzug bzw. Tod ungültig sind, nehmen 

an der Wahl teil. 



Wahltag – 15. März 2020
Wahlbriefe prüfen

• Die Wahlbriefe können geöffnet werden. Wichtig ist nun, 
dass der Wahlbrief einen Wahlschein und einen 
Stimmzettelumschlag enthält.

• Ist ein ordnungsgemäßer Wahlschein, (d.h. unterschrieben, 
persönlich oder Eides stattliche Versicherung) und ein 
Stimmzettelumschlag (Original ohne Veränderung) 
vorhanden, ist der Wahlbrief zuzulassen.  

• Der Wahlschein und der Stimmzettelumschlag sind getrennt 
voneinander zu sammeln.

• Hinweis: Ist ein Wahlbrief „nur für die Landkreiswahl“ 
wahlberechtigt, sollte dies beim Stimmabgabevermerk auf 
dem Wahlschein vermerken. Damit die Zahl der Wähler und 
der Stimmzettel übereinstimmt.



Wahltag – 15. März 2020
Wahlbriefe prüfen

• Nun ist zu prüfen, ob Zurückweisungsgründe vorliegen. Dies wären:

 der Wahlschein oder der Stimmzettelumschlag fehlen
 der Wahlschein ist nicht unterschrieben
 es fehlt der Stimmzettelumschlag (nur Wahlschein und lose                                          

Stimmzettel befinden sich im Wahlbrief)
 der Stimmzettelumschlag ist offen
 Es wurden „Merkmale“ auf dem Wahlschein oder Stimmzettelumschlag angebracht

• Diese Wahlbriefe sind zurückzuweisen! Bitte mit Beschlussaufkleber versehen, 
nummerieren, vom Wahlvorsteher unterschreiben lassen und der Niederschrift 
beifügen.

• Beachte: Die ausgesonderten Wahlbriefe nicht als Wähler zählen.

• Hinweis: Sollten sich in dem Wahlbriefen „Anträge auf Wahlunterlagen für eine 
Stichwahl“ befinden, diese bitte sammeln und aufbewahren.



Wahltag – 15. März 2020 
Zahl der Wähler

• Jetzt sollten nochmal die Wahlscheine und die ungeöffneten 
Stimmzettelumschläge gezählt werden.

• Stimmen diese überein (Kontrolle) kann mit dem öffnen der Stimmzettelumschläge 
begonnen werden.

– Beachte: evtl. kann sich die Zahl der Wähler für Bürgermeister- und Stadtratswahl vom 
Landrats- und Kreistagswahl unterscheiden. Da evtl. ein Wähler nur Landkreis wählen durfte!

• Sollte die Zahl nicht übereinstimmen bitte abklären, bevor mit dem öffnen der 
Stimmzettelumschläge begonnen wird.



• Nachdem die Zahl der Wahlscheine mit den Stimmzettelumschläge übereinstimmt, kann mit dem 
öffnen der Umschläge begonnen werden.

• Im Stimmzettelumschlag sollten im normal Fall 4 Stimmzettel vorhanden sein. Dies wären 
Bürgermeister (gelb), Stadtrat (grün), Landrat (blau) und Kreistag (weiß).

• Sollte einer dieser Stimmzettel fehlen, ist dies auf dem Stimmzettelkuvert zu vermerken. Vermerke:

 Bürgermeister fehlt
 Stadtrat fehlt
 Landrat fehlt
 Kreistag fehlt

• Beachte: Diese fehlenden Stimmzettel werden als ungültige Stimmzettel gezählt. Deshalb das 
Stimmzettelkuvert gut aufbewahren und den Stimmzettelstapel beifügen von welchen der 
Stimmzettel fehlt (z.B. es fehlt Bürgermeister dann zu den gelben Stimmzetteln).

Wahltag – 15. März 2020 – ab 18.00 Uhr

öffnen der Stimmzettelumschläge



Wahltag – 15. März 2020
Zahl der Wähler ermitteln

• Diese Vorlage befindet sich in der 
Wahlmappe und kann als 
Notizzettel für die wichtigen Zahl 
verwendet werden.



Wahltag – 15. März 2020
Problemfälle

• Sollten Problemfälle wegen 
 Wahlschein, 

 Wahlberechtigung usw. 

auftreten bitte anrufen:

Martin Harrer

• Tel. 09179 / 96 36 39 oder Handy 01511 / 5637086

• ab 14.00 Uhr im Rathaus Tel. 09179 / 94 90 -120 
oder -122 



Wahltag – 15. März 2020 – ab 18.00 Uhr

Reihenfolge der Ergebnisermittlung

In folgender Reihenfolge müssen die Ergebnisse 

ermitteln und an das Rathaus weiter geleitet werden 

(§ 79 GLKrWO).

Bürgermeister (gelb)

Landrat (blau)

Stadtrat (grün) - Kreistag (weiß)



Wahltag - 15. März 2020

• Wichtig:

• Bitte weiterhin Ruhe bewahren und keine Hektik 
aufkommen lassen.

• Der Briefwahlvorsteher soll weiter für einen 
geordneten Ablauf sorgen und die Aufgaben 
verteilen.



Wahltag – 15. März 2020
Zählen der Stimmzettel

• Bevor mit dem bilden von Stapeln begonnen wird, 
sollten die Stimmzettel (je Wahl/Auszählvorgang) 
nochmal gezählt werden. Bitte die 
Stimmzettelumschläge mit Vermerk nicht vergessen.

• Diese Zahl muss mit den Wählern (Wahlscheinen) 
übereinstimmen.



Wahltag – 15. März 2020 – 18.00 Uhr
Auszählungsvorgang - Bürgermeisterwahl

1. Bürgermeisterwahl
Sortierung der Stimmzettel

(Stapel bilden)
Eindeutig gültige

(Alexander Dorr)

zweifelhafte

nicht gekennzeichnete (leere)

Eintrag in die Niederschrift 

Punkt 4 c

Eindeutig gültige

(Heike Regnet)

Eindeutig gültige

(Thomas Pietsch)

gültig

Eintrag Ergebnis in die 
Niederschrift Punkt 4.3 (D)

Eindeutig gültige

(Gerhard Schmidt)



Wahltag – 15. März 2020 
Behandlung zweifelhafter Stimmzettel

• Beschlussfassung aller 
Mitglieder über 
zweifelhafte Stimmzettel

• Vermerk über Ergebnis 
(gültig oder ungültig)

• Den Stimmzettel eine 
laufende Nummer geben.

• Diese Stimmzettel der 
Wahlniederschrift beifügen.

• Beschluss vom 
Wahlvorsteher 
unterschreiben lassen.



Musterstimmzettel für die 
Bürgermeisterwahl 
und Landratswahl



Ungültigkeit der Stimmzettel 
bei allen Wahlen

Ungültig ist eine Stimmvergabe, wenn der Stimmzettel

• nicht amtlich hergestellt ist,

• nicht gekennzeichnet ist oder bei der Briefwahl in einem 

Stimmzettelumschlag für die auszuzählende Wahl fehlt,

• ga n z  durchgestrichen oder ga n z  durchgerissen ist,

• auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet ist,

• ein besonderes Merkmal aufweist,

• außer der vorgeschriebenen Bezeichnung der Person,  welcher die Stimme 

gegeben wurde, noch Zusätze  oder Vorbehalte enthält, es sei denn, dass es 

sich um  die nähere Bezeichnung der Person handelt.



Ungültigkeit der Stimmzettel 
bei allen Wahlen

Außerdem ist die Stimmvergabe insoweit ungültig, als

• der Wille der abstimmenden Person nicht zweifelsfrei  zu erkennen ist,

• Stimmen an nicht wählbare Personen vergeben wurden,

• mehrere von einer abstimmenden Person zugleich abgegebene 

gleichartige Stimmzettel (evtl. bei der Briefwahl) als ein Stimmzettel 

gelten; sind sie verschieden  gekennzeichnet, ist die Stimmvergabe

ungültig ,

• bei Stimmzetteln, die nicht an der dafür vorgesehenen  Stelle 

gekennzeichnet wurden und bei der Stimmvergabe der Wille der 

abstimmenden Person nicht mit  Bestimmtheit zu ermitteln ist.



Ungültigkeit der Stimmvergabe für die Wahl des 
ersten Bürgermeisters und des Landrats

Die Stimmvergabe für die Wahl des ersten 

Bürgermeisters und für die Wahl des Landrats ist

ungültig, wenn Stimmen an mehr als eine Person 

vergeben  wurden.



Stimmzettel gültig

• Eindeutig gültig – keine 
Beschlussfassung!

• Die Stimmberechtigte Person 
hat einen der vorgedruckten 
Bewerber (Herrn Wolf) 
gewählt, indem sie den Kreis 
hinter dem Bewerbernamen 
angekreuzt hat (Regelfall) – §
77 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
GLKrWO.



Stimmzettel gültig

• Eindeutig gültig –
• keine Beschlussfassung!

• Die stimmberechtigte Person hat zwar 
nicht – wie üblich – den Kreis hinter 
dem Namen der Bewerberin 
angekreuzt, aber doch in eindeutiger 
Weise (Unterstreichen des 
Bewerbernamens und Ankreuzen des 
Kennworts) den Wahlvorschlag Nr. 6 
gekennzeichnet. (§ 77 Abs. 1 Satz 2 
GLKrWO)

• Das Gleiche würde gelten, wenn die 
stimmberechtigte Person nur das 
Kennwort angekreuzt oder nur den 
Namen unterstrichen hätte.

• Wird ein Stimmzettel nicht an der dafür 
vorgesehenen Stelle gekennzeichnet, 
wird die Stimmvergabe nur insoweit 
ungültig, als der Wille der 
abstimmenden Person nicht mit 
Bestimmtheit zu ermitteln ist (§ 83 Abs. 
4 GLKrWO).



Stimmzettel gültig

• Eindeutig gültig –

• keine Beschlussfassung!

• Die wählende Person 
„häufelt“ bei einer sich 
bewerbenden Person

• § 77 Abs. 1 Satz 2 verlangt  
nur, dass die sich 
bewerbende Person in 
eindeutig  bezeichnender 
Weise zu kennzeichnen ist. 
Es ist dabei nicht zwingend 
das Setzen  eines Kreuzes 
erforderlich. Die wählende 
Person hat eindeutig zu 
erkennen  gegeben, dass sie 
den Bewerber Huber 
wählen will.



Stimmzettel ungültig – Beschluss nicht 
erforderlich

• Eindeutig ungültig –
Beschlussfassung nicht 
erforderlich, aber zulässig!

• Die stimmberechtigte Person 
hat den Wahlvorschlag Nr. 1 
nicht gekennzeichnet, 
vielmehr alle übrigen 
Wahlvorschläge gestrichen. 
Nachdem Streichungen nicht 
als Stimmvergabe an nicht 
gestrichene sich bewerbende 
Personen gelten, ist die 
Stimmvergabe ungültig
(§ 77 Abs. 1 Satz 3, § 83 Abs. 1 
Nr. 3 GLKrWO).



Stimmzettel ungültig – Beschluss nötig

Beispiel 4

• Eindeutig ungültig –
Beschlussfassung erforderlich!

• Die stimmberechtigte Person hat 
entgegen dem ausdrücklichen 
Hinweis auf dem Stimmzettel zwei 
Bewerber gewählt, indem sie 
jeweils den Kreis hinter dem 
Bewerbernamen angekreuzt hat.

• Beachte: Obwohl die 
Stimmvergabe eindeutig ungültig 
ist, darf nicht das einzelne 
Wahlvorstandsmitglied diese 
Entscheidung treffen; der 
Stimmzettel muss vielmehr für die 
Beschlussfassung des 
Wahlvorstands ausgesondert 
werden (§ 81 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 und Abs. 3, § 84 GLKrWO).



Stimmzettel ungültig – Beschluss nötig

Beispiel 5

• Ungültig – Beschlussfassung 
erforderlich!

• Die stimmberechtigte Person 
hat zwar durch Ankreuzen des 
Bewerbers Wolf und zusätzliche 
Streichung der übrigen 
Bewerber eindeutig zum 
Ausdruck gebracht, dass sie den 
Wahlvorschlag Nr. 5 wählen will. 
Die Zusätze bei den übrigen 
Wahlvorschlägen sind aber 
unzulässig und machen die 
Stimmvergabe insgesamt 
ungültig.

• Beachte: Jeder Zusatz, der nicht 
unmittelbar der Kennzeichnung 
der Wahl dient, ist unzulässig (§
83 Abs. 1 Nr. 7 GLKrWO)!



Wahltag – 15. März 2020
Ergebnis und Niederschrift

• Zählen der Stimmzettel in den gebildeten Stapeln.

• Eintrag des Ergebnisses in die Schnellmeldung und unverzügliche Mitteilung an 
den Info-Stand in der Mehrzweckhalle (Frau Maier und Frau Distler). Dort wird 
das Ergebnis in das Wahlprogramm eingegeben.

• Eintrag des Ergebnisses und Fertigstellung der Wahlniederschrift durch den 
Schriftführer 

• Die Wahlniederschrift muss von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes 
unterschrieben werden.

• Verpacken der Stimmzettel nach den gebildeten Stapeln.



Wahltag – 15. März 2020 
Auszählungsvorgang - Landratswahl

2. Landratswahl

• Der Auszählungsvorgang für die Landratswahl ist analog zur Bürgermeisterwahl.

• Zählen der Stimmzettel und Kontrolle mit der Zahl der Wahlscheine

• Stapelbildung (gültig nach Bewerben / zweifelhafte / leere)

• Beschlussfassung aller Mitglieder bei zweifelhaften Stimmzetteln

• Zählen der Stimmzettel in den gebildeten Stapeln.

• Eintrag des Ergebnisses in die Schnellmeldung und unverzügliche Mitteilung an den Info-Stand in 
der Mehrzweckhalle (Frau Maier und Frau Distler). Dort wird das Ergebnis in das Wahlprogramm 
eingegeben.

• Eintrag des Ergebnisses und Fertigstellung der Wahlniederschrift durch den Schriftführer 

• Die Wahlniederschrift muss von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes unterschrieben werden.

• Verpacken der Stimmzettel nach den gebildeten Stapeln.



Wahltag – 15. März 2020
Auszählungsvorgang – Stadtratswahl und Kreistagswahl

3. Stadtratswahl und Kreistagswahl

• Bildung von zwei Arbeitsgruppen zu je 3 Personen und einem Laptop. Stadtratswahl und 
Kreistagswahl kann parallel ausgezählt werden.

• Zählen der Stimmzettel und Kontrolle mit der Zahl der Wahlscheine.

• Stapelbildung

 Stapel 1): Unverändert angenommene Stimmzettel (= Stimmzettel, auf denen nur ein Wahlvorschlag - durch Listenkreuz 
(Kopfleistenkreuz) - gekennzeichnet wurde), jeweils nach Wahlvorschlägen geordnet.

 Stapel 2): Stimmzettel, die vom Wähler innerhalb nur eines Wahlvorschlags verändert gekennzeichnet wurden (= 
Listenkreuz mit Streichungen innerhalb der Liste; Einzelstimmvergabe innerhalb nur einer Liste mit oder ohne Listenkreuz 
bei diesem Wahlvorschlag). 

 Stapel 3): Stimmzettel, auf denen verschiedene Wahlvorschläge verändert gekennzeichnet wurden (= Einzelstimmvergabe 
in mehreren Listen; Einzelstimmvergabe in nur einer Liste mit Listenkreuz bei einem anderen Wahlvorschlag).

 Stapel 4): Stimmzettel die nicht gekennzeichnet sind (leere Stimmzettel). 

 Stapel 5): Gekennzeichnete Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben (z. B. Stimmzettel mit handschriftlichen Zusätzen 
über die später vom Wahlvorstand Beschluss zu fassen sind).  Über diese Stimmzettel muss ein Beschluss über gültig und 
ungültig gefasst werden. Diese Stimmzettel müssen der Wahlniederschrift beigefügt werden.



Wahltag – 15. März 2020
Behandlung zweifelhafter Stimmzettel – Stapel 5

• Beschlussfassung aller Mitglieder über 
zweifelhafte Stimmzettel

• Vermerk über Ergebnis mit 
Beschlussaufkleber (gültig oder 
ungültig)

• Gültige zum Stapel 2 und 3 und zur 
Erfassung

• Ungültige bleiben im Stapel 5

• Den Stimmzettel eine laufende 
Nummer geben.

• Mit Beschluss behandelte Stimmzettel
müssen der Niederschrift beigefügt 
werden.

Beschluss vom Wahlvorsteher 
unterschreiben lassen.



Wahltag – 15. März 2020
Digitale Erfassung der gültigen Stimmzettel
• Starten des Laptops

• USB-Stick anschließen

• Stimmzettelmodul auswählen und starten

• Prüfzimmer eingeben! Diese befindet sich 
auf der Wahlniederschrift oben links!

• Teamauswahl – Stimmzettel in nur einem 
Team erfassen

• Erfassung 

• eingenommene Stimmzettel

• Stimmmzettel die leer abgegeben wurden 
(Stapel 4)

(beachte: nur leer abgegebene Stimmzettel)



Wahltag – 15. März 2020
Digitale Erfassung der gültigen Stimmzettel
• Stimmzettel nur mit Listenkreuz (Stapel 1) 

• Die Stimmzettel aus den Stapeln 2 und 3

• Nicht vergessen: Nummerierung am 
Stimmzettel vermerken (rechts oben)!!

• Eine Person liest die Stimmen vor 
(Ansager), die zweite Person tippt die 
Stimmen ein (Erfasser) und eine dritte 
Person überprüft die Eingabe und 
vermerkt die Nummerierung und evtl. den 
Beschlussaufkleber.

(„Sechs-Augen-Prinzip“)

• Ungültige Stimmzettel aus Stapel 2 und 3 
(z.B. Überzählung) nummerieren und zu 
Stapel 5 legen.

Beschussaufkleber 

nicht vergessen!



Wahltag – 15. März 2020
Endergebnis feststellen

• So müsste es aussehen, wenn alles richtig 
erfasst wurde.

• Danach speichern:

• Jetzt können Sie mit dem Drucker die 
Niederschrift (Ergebnis), Zähllisten und 
Aufstellung der beschlussmäßig behandelten 
Stimmzettel ausdrucken.

• Ergebnis:

• Bitte das Programm schließen und den USB-Stick 
abziehen. Mit diesem dann zum Info-Stand (Frau 
Maier und Frau Distler) gehen!

• Dort wird das Ergebnis (Niederschrift), die Zähllisten 
und die Aufstellung der beschlussmäßig 
behandelten Stimmzettel ausgedruckt.

• Der USB-Stick (Ergebnis) wird dann noch in das 
Wahlprogramm eingelesen.

• Sie bekommen dann alle Unterlagen wieder mit. 
Diese legen Sie dann zur Niederschrift bzw. in das 
Kuvert.



Wahltag – 15. März 2020
Endergebnis feststellen

• Die Zähllisten müssen vom Wahlvorsteher und 
der erfassenden Person unterschrieben werden.

• Es kommt dann noch eine Aufstellung über die 
beschlussmäßig behandelten Stimmzettel, diese 
bitte auch unterschreiben und mit den 

Stimmzetteln zur Niederschrift geben.



Wahltag – 15. März 2020
Endergebnis feststellen

• Das Abstimmungsergebnis, die 
Zähllisten und die behandelten 
Stimmzettel zur Niederschrift legen 
und mit dem Kuvert ins Rathaus 
bringen. 

• Die Wahlniederschrift ist 
fertigzustellen und von allen 
Mitglieder zu unterschreiben.

• Wenn alle Wahlen ausgezählt wurden, 
dann bringen sie die benutzen
Stimmzettel (verpackt nach Stapel), die 
Wahlniederschriften, die USB-Sticks, die 
Laptops, den Drucker und alles weitere ins 
Rathaus. Sie werden erwartet.

• Wichtig:

 Vergessen Sie nicht die 
Schnellmeldungen für 
Bürgermeister und Landrat

 Vergessen Sie nicht alle 
Unterschriften auf den 
Niederschriften, Zähllisten und 
Beschlüssen

 Die Wahlunterlagen ordentlich 
verpacken, damit wir falls nötig was 
nachvollziehen können.



Musterstimmzettel für die 
Stadtratswahl

und Kreistagswahl



Stimmzettel gültig
• Eindeutig gültig –
• Zuordnung zu Stapel 1

(unveränderte Annahme eines 
Wahlvorschlags)!

• Die stimmberechtigte Person hat 
durch das Listenkreuz alle 14 
Stimmen dem Wahlvorschlag Nr. 
2, der 14 Namen von sich 
bewerbenden Personen enthält, 
gegeben. Gedanklich kann das 
Listenkreuz als jeweils ein Kreuz in 
den Kästchen vor den Namen der 
sich bewerbenden Personen 
gewertet werden. Das bedeutet, 
dass die dreifach aufgeführten 
sich bewerbenden Personen 
jeweils drei Stimmen, die zweifach 
aufgeführten sich bewerbenden 
Personen jeweils zwei Stimmen 
erhalten, was in der Zählliste 
durch eine entsprechende 
Multiplikation der Zahl der 
unverändert angenommenen 
Stimmzettel berücksichtigt 
werden muss (§ 75 Nr. 5a 
GLKrWO).



Stimmzettel gültig
• Eindeutig gültig –

• Zuordnung zu Stapel 2
(Änderung bei nur einem 
Wahlvorschlag)!

• Die stimmberechtigte 
Person hat den 
Wahlvorschlag Nr. 5 durch 
ein Listenkreuz 
angenommen, zugleich aber 
darin zwei Bewerber 
gestrichen. Sie hat damit 
nur den nicht gestrichenen 
Bewerbern je eine Stimme 
gegeben und auf die beiden 
restlichen Stimmen 
verzichtet (§ 75 Nr. 6 b 
GLKrWO)



Stimmzettel gültig
• Eindeutig gültig –
• Zuordnung zu Stapel 3
• Die stimmberechtigte Person hat durch 

Kumulieren und Panaschieren 
insgesamt 11 Einzelstimmen vergeben, 
zugleich aber ein Listenkreuz gesetzt 
und damit die restlichen drei Stimmen 
dem Wahlvorschlag Nr. 1 gegeben. Die 
Reststimmen kommen den sich 
bewerbenden Personen von oben nach 
unten zugute, soweit die Kästchen vor 
ihren Namen noch nicht durch 
Einzelstimmen belegt sind; das sind die 
sich bewerbenden Personen Knoll, Dr. 
Müller und Storch. Die der Bewerberin 
Leroux gegebene über drei 
hinausgehende eine Stimme ist 
verbraucht. Gewählt sind demnach mit 
je einer Stimme die sich bewerbenden 
Personen Burghauser, Knoll, Dr. Müller, 
Storch, Moser, Obermüller, Palm und 
Jansen, der Bewerber Englert mit zwei 
und die Bewerberin Leroux mit drei 
Stimmen; eine Stimme ist ungültig (§ 75 
Nr. 6a Sätze 2 und 3 GLKrWO).

• Hätte die wählende Person jedoch ihre 
Gesamtstimmenzahl voll ausgenützt, 
hätte das im Wahlvorschlag Nr. 1 
gesetzte Listenkreuz keine Bedeutung (§
75 Abs. 6a Satz 1 GLKrWO).



Stimmzettel gültig
Der Stimmzettel ist gültig.

Zuordnung zu Stapel 3

Die wählende Person kennzeichnet 
keinen Wahlvorschlag in der
Kopfleiste,  gibt  aber einzelnen 
sich bewerbenden Personen aus 
einem oder mehreren  
Wahlvorschlägen weniger 
Stimmen, als ihr insgesamt
zustehen.

Die wählende Person hat 
insgesamt neun Stimmen 
vergeben, und zwar durch  
Einzelstimmvergabe mit Häufeln 
und Panaschieren. Da sie es aber 
unterlassen hat,  einen 
Wahlvorschlag in der Kopfleiste zu  
kennzeichnen, nützt sie fünf  
Stimmen  nicht aus.



Stimmzettel gültig
Der Stimmzettel ist gültig.

Zuordnung zu Stapel 3

Die wählende Person kennzeichnet einen
Wahlvorschlag in der Kopfleiste und gibt
außerdem einzelnen sich bewerbenden Personen
Stimmen, jedoch weniger, als ihr zustehen. Ferner
streicht sie Namen sich bewerbender Personen.

D a  die wählende Person Einzelstimmen vergeben 
hat, wertet der Wahlvorstand  zuerst die den 
einzelnen sich bewerbenden Personen gegebenen 
Stimmen aus. Es  werden dabei zunächst die den 
einzelnen sich bewerbenden Personen gegebenen  
St immen zusammengezählt.  Die wählende Person 
hat insoweit nur acht St immen  vergeben, also 
ihre Gesamtstimmenzahl nicht voll ausgenutzt.  In 
diesem Fall gi lt  das  Listenkreuz als Vergabe der 
nicht ausgenutzten Reststimmen. Die sechs 
Reststimmen  kommen den nicht angekreuzten 
sich bewerbenden Personen des in der Kopfleiste  
gekennzeichneten Wahlvorschlags in ihrer 
Reihenfolge von oben nach unten mit  Ausnahme 
der gestrichenen sich bewerbenden Personen 
zugute. Es erhalten also  zusätzlich zu  den 
vergebenen Einzelstimmen die sich bewerbenden
Personen
Dr. Müller, Storch, Alexandros, Schenkel, Stangl  
und Moser je eine Stimme.



Stimmzettel gültig

Der Stimmzettel ist gültig.

Zuordnung zu Stapel 3

Die wählende Person kennzeichnet zwei
Wahlvorschläge in der Kopfleiste und kreuzt
ferner in mehreren Wahlvorschlägen weniger
sich bewerbende Personen an, als ihr Stimmen
zustehen.

Der Stimmzettel ist gültig.

Nach dem Grundsatz des Vorrangs der 
Einzelstimmvergabe interessieren die Listen-
kreuze zunächst nicht.

Durch Einzelstimmvergabe hat die wählende 
Person nur neun gült ige Stimmen  vergeben, 
ihre Gesamtstimmenzahl von 14 also nicht voll 
ausgenutzt. Die nicht  ausgenutzten fünf  
Reststimmen können aber nicht gerettet 
werden, weil  bei zwei   Listenkreuzen nicht 
erkennbar ist, welchem Wahlvorschlag die 
Reststimmen zufallen  sollen.



Stimmzettel ungültig – Beschluss nötig
• Eindeutig ungültig –

Beschlussfassung erforderlich!

• Die stimmberechtigte Person hat 
hier zwei Wahlvorschläge 
unverändert angenommen und 
damit ihre Stimmenzahl 
überschritten. Dieser Fehler ist 
nicht heilbar, weil nicht erkennbar 
ist, welchen sich bewerbenden 
Personen die 14 Stimmen 
zukommen sollen; die 
Stimmvergabe ist daher im 
Ganzen ungültig 

• (§ 75 Nr. 3, § 85 Nr. 1 GLKrWO).

• Beachte: Der Stimmzettel ist, 
obwohl er eindeutig ungültig ist, 
dem Stapel 5 zuzuordnen und 
beschlussmäßig für ungültig zu 
erklären (§ 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 
und Abs. 4 GLKrWO).



Stimmzettel ungültig – Beschluss nötig
• Der Wähler hat 14 Stimmen

• Eindeutig ungültig –
Beschlussfassung erforderlich!

• Die stimmberechtigte Person 
hat durch Kumulieren und 
Panaschieren 15 Einzelstimmen 
vergeben und damit ihre 
Gesamtstimmenzahl um eine 
Stimme überschritten. Dieser 
Fehler ist nicht heilbar, weil 
nicht erkennbar ist, welcher 
sich bewerbenden Person die 
eine überzählige Stimme 
weggestrichen werden soll. Die 
Stimmvergabe ist daher im 
Ganzen ungültig 

• (§ 85 Nr. 2 GLKrWO).



Stimmzettel ungültig – Beschluss nötig
• Eindeutig ungültig! –

Beschlussfassung erforderlich!

• Die stimmberechtigte Person 
hat insgesamt 20 Stimmen 
vergeben und damit die ihr 
zustehende Gesamtstimmen-
zahl von 14 überschritten (§ 85 
Nr. 2 GLKrWO).

• Unerheblich ist dabei, dass 
beim Bewerber Dr. Straßer
„ohnehin“ sechs Stimmen 
ungültig sind (§ 85 Nr. 3), denn 
diese sind vergeben worden, 
und damit ist auch die 
Gesamtstimmenzahl 
überschritten (§ 85 Nr. 2; s. 
auch § 85 Nr. 3 Halbsatz 2).

• Grundsatz: Auch ungültige 
Stimmen sind vergeben.



Stimmzettel ungültig
• Ungültig –
• Beschlussfassung nicht 

erforderlich, aber zulässig!

• Die frühere Regelung, wonach 
allein schon das Streichen von sich 
bewerbenden Personen eines 
Wahlvorschlags als Annahme des 
Wahlvorschlags im Übrigen galt, 
ist entfallen. Nur wenn die 
stimmberechtigte Person Wahl-
vorschläge in der Kopfleiste 
kennzeichnet, gilt die Streichung 
einzelner Personen im 
Wahlvorschlag als Einzelstimmen-
vergabe für die nicht gestrichenen 
Personen (§ 75 Nr. 6b GLKrWO). 
Die Stimmvergabe ist daher nach 
§ 83 Abs. 1 Nr. 3 GLKrWO mangels 
Kennzeichnung ungültig.

• Grundsatz: Streichungen allein 
sind keine gültige Stimmvergabe.



Stimmzettel ungültig – Beschluss nötig
• Ungültig –
• aber Beschlussfassung 

erforderlich!

• Die stimmberechtigte Person 
hat im Wahlvorschlag Nr. 2 
insgesamt 18 Einzelstimmen 
vergeben und damit ihre 
Gesamtstimmenzahl um 4 
Stimmen überschritten. 
Dieser Fehler ist nicht heilbar 

• (§ 85 Nr. 2 GLKrWO).

• Das Gleiche würde gelten, 
wenn die wählende Person 
bei sonst gleicher 
Verfahrensweise ein 
Listenkreuz gesetzt hätte.



Zum Abschluss

• Sollten noch Fragen sein, ob vor der Wahl oder am 
Wahltag bitte anrufen.

• Eine Stichwahl ist bei Bürgermeisterwahl und 
Landratswahl möglich. Diese findet am 29. März 2020 
statt.

• Bei der Ergebnisermittlung ist die Zeit nicht 
entscheidend, wichtig ist, die Richtigkeit des Ergebnisses.

• Danke für die gute Zusammenarbeit und viel Erfolg am 
Wahltag.
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